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Öffentliche Bekanntmachung vom 22.02.2022 

 

BEKANNTMACHUNG der Bezirksregierung Köln 
Wasserrechtliches Bewilligungsverfahren gem. §§ 8 ff. WHG für die Entnahme von 
Grundwasser durch die RheinEnergie AG, Parkgürtel 24, 50823 Köln (Az.: 54.1-1.1-
(11.0)-44) 

Die RheinEnergie AG hat gemäß §§ 8 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die Erteilung 
einer wasserrechtlichen gehobenen Erlaubnis zur Förderung von Grund-wasser beantragt, um 
es für die Betriebswasserversorgung des Heizwerkes Süd-stadt am Zugweg zu verwenden. 

Die Förderung des Grundwassers erfolgt über die zwei vorhandenen Brunnen HKWSEV4 und 
HKWSEV 6 auf dem Grundstück der Stadt Köln, Gemarkung Köln, Flur 32, Flurstück 222. 
Beantragt wird die Entnahme von Grundwasser in einer Menge von maximal 265 m3/h, 4.360 
m3/d und 1.120.000 m3/a.  

Nach § 7 Abs. 1 S. 1 i. V. m. Nr. 13.3.2. der Anlage 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für eine Grundwasserförderung in einer jährlichen Menge 
von 100.000 m³ bis weniger als 10 Mio. m³ eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 
durchzuführen. Dabei ist aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der 
Anlage 3 des UVPG aufgeführten Kriterien zu untersuchen, ob das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. 

Diese Prüfung hat ergeben, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-prüfung nicht 
erforderlich ist. 

Für den Antrag auf Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung und die dazugehörigen 
Antragsunterlagen (Pläne, Zeichnungen und Erläuterungen), aus denen sich Art und Umfang 
des Vorhabens des Unternehmens ergeben, ist gemäß § 106 Abs. 1 S. 2 Landeswassergesetz 
NRW (LWG) in Verbindung mit § 73 Abs. 3 bis 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW 
(VwVfG NRW) für die Dauer eines Monats eine Auslegung zur Einsichtnahme in den 
Gemeinden, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, vorgeschrieben. 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der damit verbundenen beschränkten 
Zugänglichkeit der Rathäuser für die Öffentlichkeit kann eine solche Einsichtnahmemöglichkeit 
nicht im üblichen Umfang gewährleistet werden. Gemäß § 3 Abs. 1 des 
Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) ersetze ich deshalb die vorgesehene Auslegung 
durch eine Internetveröffentlichung. In der Zeit vom 24.02.2022 bis einschließlich zum 
23.03.2022 werden der Antrag und die zugehörigen Unterlagen sowie diese Bekanntmachung 
auf folgender Internetseite der Bezirksregierung Köln zugänglich gemacht: 

https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_wasserentnahmeverfahren/index.html 

Während dieses Zeitraums der Internetveröffentlichung besteht als zusätzliches 
Informationsangebot im Sinne von § 3 Abs. 2 S. 1 PlanSiG die Möglichkeit, im Zeit-raum vom 
24.02.2022 bis einschließlich zum 23.03.2022 nach individueller Termin-vereinbarung durch die 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_wasserentnahmeverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_wasserentnahmeverfahren/index.html
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Stadt Köln im Stadthaus Deutz, Willy-Brandt-Platz 2 Ein-sicht in den Antrag und die Unterlagen 
in Papierform zu nehmen. Termine können über das E-Mail-Postfach 572-IWA@stadt-koeln.de 
oder unter den Telefonnummern 0221 221-23782 bzw. -34935 vereinbart werden. 

BesucherInnen sind angehalten, während der Einsichtnahme vor Ort in den Dienstgebäuden 
der Stadt Köln die jeweils geltenden Regelungen zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 zu beachten. 

Maßgeblich ist der Inhalt des in digitaler Form auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 
veröffentlichten Bewilligungsantrages mit den dazugehörigen Unterlagen. 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann gemäß § 73 Abs. 4 Satz 1 
VwVfG NRW bis spätestens zwei Wochen nach dem Ablauf der Auslegungsfrist, d.h. bis 
einschließlich 06.04.2022, schriftlich bei der Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt, 
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln bei der Bezirksregierung Köln, 50606 Köln Einwendungen 
erheben. Die Einwendungen sind jeweils mit vollständigem Namen und der vollen leserlichen 
Anschrift an die Stadt Köln o-der die Bezirksregierung Köln zu richten. 

Daneben kann innerhalb der genannten Frist – je nach aktueller Pandemie-Situation – 
möglicherweise auch eine Erhebung von Einwendungen zur Nieder-schrift nach individueller 
Terminabstimmung möglich sein. Bitte erfragen Sie dies bei der Stadt Köln unter den o.g. 
Kontaktdaten bzw. bei der Bezirksregierung Köln unter 0221/147-2409.  

Sollte eine Niederschrift aufgrund der aktuellen Pandemie nicht möglich sein (§ 4 Abs. 1 
PlanSiG), besteht stattdessen gemäß § 4 Abs. 2 PlanSiG ergänzend die Möglichkeit, innerhalb 
der genannten Frist Einwendungen generell auch als elektronische Erklärung per E-Mail unter 
der E-Mail-Adresse Einwendungen54@bezreg-koeln.nrw.de abzugeben. 

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen Entscheidungen nach § 74 VwVfG 
NRW einzulegen, können innerhalb der vorgenannten Frist, d.h. bis 06.04.2022, gemäß § 73 
Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW Stellung-nahmen zu dem Vorhaben abgeben. 

Mit Ablauf der Frist sind für dieses Verwaltungsverfahren gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 und 5 
VwVfG NRW alle Einwendungen und Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

Aus der Einwendung bzw. Stellungnahme sollten zumindest der geltend gemachte Belang und 
die Art der Beeinträchtigung hervorgehen. Die Einwendung sollte unterschrieben und mit einem 
lesbaren Namen und Anschrift versehen sein.  

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden der RheinEnergie AG sowie – soweit 
erforderlich – weiteren Fachbehörden bekannt gegeben. Auf Verlangen der Einwenderin bzw. 
des Einwenders wird deren bzw. dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die 
Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  

Sollten gegen das Vorhaben im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung Einwendungen erhoben 
werden bzw. Stellungnahmen von Fachbehörden oder von Vereinigungen gemäß § 73 Abs. 4 
S. 5 VwVfG NRW eingehen, so wären diese mit dem Antragsteller, den Behörden und



Seite 3 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Köln vom 22.02.2022 

Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben (Verfahrensbeteiligte), mündlich zu verhandeln. Darüber, in welcher ggf. durch die 
Regelungen des PlanSiG modifizierten Form die mündliche Verhandlung durchgeführt wird, 
werde ich die Verfahrensbeteiligten rechtzeitig schriftlich benachrichtigen. Der Träger des 
Vorhabens, die Behörden und diejenigen, die Einwendungen erhoben bzw. Stellungnahmen 
abgegeben haben, werden zur mündlichen Verhandlung schriftlich geladen. Sind außer der 
Ladung des Verfahrensbeteiligten mehr als 50 Ladungen vorzunehmen, so können diese durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Ebenso kann die Zustellung der Entscheidung 
über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 
Zustellungen vorzunehmen sind. 

Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, 
Teilnahme an der mündlichen Verhandlung oder Vertreterbestellung entstehen, werden nicht 
erstattet. 

Weitere Informationen sowie Äußerungen und Fragen zum Verfahren können bis zum Ablauf 
der Internetveröffentlichung bei der für das Verfahren zuständigen Bezirksregierung Köln 
angefordert bzw. eingereicht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungsfrist 
von dem Zeitpunkt der Übermittlung angeforderter Informationen bzw. der Beantwortung 
gestellter Fragen unberührt bleibt. 

Köln, den 14.02.2022 
Im Auftrag 
gez.: Heimbach 
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